
S49

Satzungsänderungsantrag

 Initiator*innen: Elias Kohl

 Titel: S49 zu S6: Wahlordnung

Satzungstext

Von Zeile 18 bis 20 einfügen:

§2 Einrichtung und Zuständigkeitsbereich

Die Diözesanversammlung richtet einen Wahlausschuss ein. Dieser ist zuständig für die

Wahlen der Diözesanversammlung.
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